
 

Welche Unterlagen sind bei der Antragstellung auf 
Unterhaltsvorschuss vorzulegen? 

 

 
Bitte prüfen Sie sorgfältig, welche Punkte für Sie zutreffen und legen die entsprechenden Nachweise 

dem Antrag bei. 
 

Der Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle Unterlagen vollständig eingereicht sind. 
 

 

1. Kopie Personalausweis (beide Seiten)  

2. Kopie Geburtsurkunde jedes Kindes  

3. aktuelle Meldebestätigung vom Einwohnermeldeamt  

(mit Angaben für das berechtigte Kind und dem Elternteil, bei dem das Kind lebt) 

4. Kopie Vaterschaftsanerkennung bzw. wenn Vaterschaft noch nicht anerkannt wurde:  

5. Nachweise über Bemühungen zur Feststellung der Vaterschaft  
(Aufenthaltsermittlungen, Aufforderung zur Anerkennung der Vaterschaft und ähnliches)  

6.  Nachweis über die schriftliche Aufforderung zur Auskunftserteilung über das Einkommen 

und Zahlung von Unterhalt an den anderen Elternteil mit Einschreiben per Rückschein oder 
Empfangsbestätigung!! (oder siehe Punkt 10)  

 
wenn Sie verheiratet sind/ waren:  

7. Nachweis des Getrenntlebens (geänderte Lohnsteuerklasse oder Nachweis über 

Abgabe der Erklärung des dauernden getrennt Lebens gegenüber dem Finanzamt) 

oder  

8. Kopie Scheidungsurteil oder Scheidungsbeschluss  
 

zusätzlich – wenn es für Sie zutrifft:  
9. erste vollstreckbare Ausfertigung des Unterhaltstitels 

10. Schreiben eines Rechtsanwaltes an den anderen Elternteil den Unterhalt für das Kind 

 betreffend  

11. Nachweise über Unterhaltszahlungen des unterhaltspflichtigen Elternteils  
 in den letzten 3 Monaten  
12. Nachweis über bereits erhaltene Unterhaltsvorschussleistungen anderer Leistungsträger  

13. Nachweis über Beantragung bzw. den Bezug von Waisenrente für das Kind  

14. Kopie Sterbeurkunde des anderen Elternteils bzw. des Ehegatten  
15. SGB II-Bescheid einschließlich Berechnungsbogen (ab dem 12. Lebensjahr) 
16. Schulbescheinigung des Kindes (ab dem 15. Lebensjahr) 
17. Nachweis über Ausbildungsvergütung des Kindes 
18. Lohnnachweise bei Tätigkeiten, wenn das Kind nicht mehr zur Schule geht und keine 
 (oder noch keine Ausbildung) macht 
 

Die Behörde ist verpflichtet, von Amts wegen den Sachverhalt zu prüfen 
(gemäß §§ 20 ff SGB X) 

 
Sprechzeiten der Unterhaltsvorschussstelle in Beeskow:  
 

dienstags und donnerstags 
09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
13.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 
Ansprechpartner vor Ort:   siehe Ansprechpartner Unterhaltsvorschuss  

03366-35 2511 (Telefon Sekretariat)  
03366-35 2519 (Fax)  

 
Der Antrag ist zu senden an:  Landkreis Oder-Spree  

Jugendamt - Unterhaltsvorschuss  
Breitscheidstraße 7/ Haus B  
15848 Beeskow 


